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BEARBEITUNGSZEIT 120 Minuten
HILFSMITTEL Gesetzestexte des StGB

n SACHVERHALT
Der Antiquit�tenh�ndler Alt (A) war von der Polizei verhaftet worden, weil er im Verdacht stand,
Mitglied einer Bande von Kunstdieben zu sein. Sein Kumpel Bruno (B) hatte erfahren, dass A im
Gef�ngnis »gesungen« hatte und in drei Tagen vor Gericht eine Aussage machen sollte, die B
belastet. B bef�rchtete, dass A dort, ebenso wie bereits im Gef�ngnis, �ber die gemeinsamen Hehle-
reigesch�fte berichten k�nnte. Er wollte deshalb den Belastungszeugen beseitigen. Den Tod des A
erachtet B auch deshalb f�r notwendig, weil er ungest�rt weiter den Hehlergesch�ften nachgehen
wollte. Er wusste, dass Friedrich (F), der Chauffeur des A, ein Verh�ltnis mit der Ehefrau des A, der
sch�nen Lisa (L) hatte. Er fragte deshalb F, ob dieser bereit sei, A f�r Zahlung von 10.000 E vor
seiner Vernehmung zu erschießen. F erkl�rte sich einverstanden, da ihm das Geld sehr gelegen kam
und A seiner Beziehung mit L im Wege stand.

F erz�hlte L zwei Tage vor der Vernehmung des A detailliert von seinem Vorhaben, A zu t�ten. L
schwieg dazu mit einem vielsagenden L�cheln. L kam die T�tung sehr Recht, da sie aufgrund der
vielen Dem�tigungen des A im Laufe ihrer Ehe schon lange auf eine Gelegenheit zur Rache gewartet
hatte.

Am Dienstag legte sich F am Osteingang des Gerichts mit einem schallged�mpften Gewehr auf
die Lauer. A kam dort an. Da er ahnte, dass ein Anschlag auf sein Leben geplant war, versuchte er,
sich zwischen den ihn begleitenden Polizeibeamten, an die er gefesselt war, klein zu machen. F
erkannte, dass A sich zu verbergen versuchte, konnte aber dennoch problemlos auf ihn zielen und
traf ihn t�dlich.

BEARBEITERVERMERK
Wie haben sich F, B und L strafbar gemacht? §§ 223 – 227 StGB sind nicht zu pr�fen.

n L�SUNG
A. STRAFBARKEIT DES F

I. § 212 StGB durch den Schuss auf A
F hat durch den Schuss mit dem Gewehr den Tod des A urs�chlich herbeigef�hrt. Er hat den
Tatbestand des § 212 I StGB vors�tzlich, rechtswidrig und schuldhaft verwirklicht.

Grundtatbestand

II. § 211 StGB durch den Schuss auf A

1. Hinsichtlich der Verwirklichung des Qualifikationstatbestandes des Mordes k�nnte zun�chst an das
objektive Mordmerkmal der Heimt�cke gedacht werden. Heimt�ckisch t�tet, wer bewusst die Arg- und
Wehrlosigkeit des Opfers zur T�tung ausnutzt. Wehrlos ist das Opfer dann, wenn es infolge seiner
Arglosigkeit in der Verteidigung stark eingeschr�nkt oder zur Verteidigung außer Stande ist. Da A an
die Polizisten gefesselt war und sich zwischen diesen auch nicht erfolgreich verbergen konnte, l�sst sich
eine Wehrlosigkeit im Zeitpunkt der T�tungshandlung durchaus bejahen, selbst wenn A die Polizisten
zuvor auf den m�glichen Anschlag h�tte hinweisen k�nnen. Diese Wehrlosigkeit muss jedoch auf einer
Arglosigkeit des A beruhen. Arglosigkeit setzt voraus, dass sich das Opfer zum Zeitpunkt des unmittel-
baren Ansetzens zur T�tungshandlung keines t�tlichen Angriffs auf seine k�rperliche Unversehrtheit
versieht (vgl. ausf�hrlich Bosch/Schindler Jura 2000, 77 ff.). Da A aber ahnte, dass ein Anschlag auf sein
Leben geplant war, muss eine Arglosigkeit des A und damit eine heimt�ckische Vorgehensweise
abgelehnt werden. Eine hier nicht einschl�gige Ausnahme von der Zeitgleichheit von Arg- und Wehr-
losigkeit wird nur f�r die F�lle anerkannt, in denen das Opfer entweder arglos in eine Falle gelockt
worden ist oder die Absichten des T�ters erst erkennt, wenn es f�r jede effektive Abwehrhandlung zu
sp�t ist (vgl. dazu auch BGH 1 StR 145/04 m. Anm. Kudlich JuS 2004, 1017 [1018 f.]). Wer mit einer
verbreiteten Ansicht �ber das zus�tzliche Merkmal des Vertrauensbruchs die besondere Verwerflichkeit
des T�terhandelns erfassen will, kann zu keinem anderen Ergebnis kommen. Es k�nnte zudem kaum
angenommen werden, dass A dem F gerade wegen des bestehenden Anstellungsverh�ltnisses ein be-
sonderes, Arglosigkeit begr�ndendes Vertrauen entgegen gebracht hat.

Heimt�cke
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